
I.     Geltungsbereich

Die Vertragsgrundlage für diesen Auftrag bil- 
den in entsprechender Reihenfolge:

die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen 

die VOB/B in der bei Vertragsabschluss gülti-
gen Fassung

die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über Werkverträge und ähnliche Verträ-
ge (§§ 631 ff.) in der bei Vertragsschluss gülti-
gen Fassung.

Sie werden schon jetzt auch für alle zukünf-
tigen vertraglichen Beziehungen vereinbart. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auf-
traggebers gelten nur insoweit, als ihnen der 
Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich oder in 
elektronischer Form zugestimmt hat. Schwei-
gen des Auftragnehmers auf übersandte All-
gemeine Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers gilt nicht als Zustimmung.

Für den Inhalt des Vertrages ist die Auftrags-
bestätigung des Auftragnehmers oder – so-
weit eine solche nicht vorliegt  – dessen An-
gebot maßgebend. Nimmt der Auftraggeber 
ein Angebot des Auftragnehmers unter Ände-
rung oder Erweiterung an, so richtet sich der 
Inhalt des Vertrages nach der Annahme des 
Auftragnehmers.

Alle zum Angebot gehörenden Unterlagen 
–  wie z. B. Zeichnungen, Abbildungen, Ge-
wichts- und Durchbruchsangaben usw. – sind, 
soweit nicht ausdrücklich auf Verlangen des 
Auftraggebers als verbindlich bezeichnet, nur 
annähernd maßgebend. 

Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem 
Angebot und sämtlichen Unterlagen bleiben 
vorbehalten. Das Angebot und die Unterlagen 
dürfen ohne Genehmigung des Anbieters 
weder weitergegeben, veröffentlicht oder ver- 

vielfältigt, noch für einen anderen als den ver-
einbarten Zweck benutzt werden.

Das Angebot wird unter der Voraussetzung 
abgegeben, dass 

die beim Betrieb der Anlage verwendeten Me-
dien (Wasser, Luft usw.) nicht aggressiv sind, 

bei der Durchführung der Arbeiten keine Ge-
fahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverord-
nung auftreten oder zu beseitigen sind, die 
nicht in der Leistungsbeschreibung nach Art 
und Umfang ausdrücklich angegeben sind.

II.  Bauvorlagen und behördliche Genehmigun- 
        gen

Der Auftraggeber beschafft auf seine Kosten 
rechtzeitig die für die Ausführung und den 
Betrieb der Anlage erforderlichen Genehmi-
gungen. Ist der Auftragnehmer ihm dabei be-
hilflich, so trägt der Auftraggeber auch die 
dadurch entstehenden Kosten.

III.   Preise und Zahlungen

Die Preise des Angebots gelten nur bei Bestel-
lung der gesamten angebotenen Anlage. 

Die Vertragspreise verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Sämtliche Nebenarbeiten (z. B. Maurer-, Putz-, 
Stemm-, Zimmermanns-, Erd-, Elektro- Maler-
arbeiten) sind nicht im Angebot enthalten, 
sofern sie nicht in Positionen gesondert mit 
Menge und Preis aufgeführt sind. Falls sie vom 
Auftragnehmer ausgeführt werden, sind sie 
gesondert zu vergüten. 

Montagen, die aus vom Auftraggeber zu ver-
antwortenden Gründen zusätzlich ausgeführt 
bzw. wiederholt werden, sind gesondert zu 
vergüten. 

Wird die Montage aus Gründen, die der Auf-

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik
für Werkverträge über Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung (April 2018) 

2.

1.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Klima | Wärme | Öko-Systeme | Servicewelt

Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik
Endersbacher Straße 19
D-71394 Kernen-Stetten
Telefon 07151 4015-0
Telefax  07151 46723
24-Stunden-Notdienst 0700 4015-0000
info@schetter.de
www.schetter.de

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Willy Schetter
Dipl.-Ing. Markus Schetter
Dipl.-Ing. (FH) Heino Wolkenhauer
AG Stuttgart HRB 261901

Kreissparkasse Waiblingen 
BIC: SOLADES1WBN  IBAN: DE39 6025 0010 0000 2358 44

BW-Bank 
BIC: SOLADEST  IBAN: DE17 6005 0101 0008 2011 00

Volksbank Stuttgart eG
BIC: VOBADESS  IBAN: DE74 6009 0100 0404 2060 00

Besuchen Sie unsere Energie-
Ausstellung mit Energie-Lehrpfad  
Mo – Fr  7.00 Uhr – 18.00 Uhr 

a)

b)

a)

b)

c)



traggeber zu verantworten hat, unterbrochen, 
werden die dadurch entstandenen Mehrkos-
ten dem Auftraggeber berechnet.

Der Auftrag wird auf Grund eines Aufmaßes 
zu den vereinbarten Einheitspreisen abge-
rechnet, wenn nicht ausdrücklich eine andere 
Vergütung vereinbart ist.

Abschlagszahlungen sind auf Antrag in mög-
lichst kurzen Zeitabständen oder zu den ver-
einbarten Zeitpunkten zu gewähren, und 
zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachge-
wiesenen vertragsgemäßen Leistungen ein-
schließlich des ausgewiesenen, darauf entfal-
lenden Umsatzsteuerbetrages. Die Leistungen 
sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzu-
weisen. Die Aufstellung muss eine rasche und 
sichere Beurteilung der Leistungen ermögli-
chen. 

Abschlagszahlungen sind binnen 21 Kalender-
tagen nach Zugang der Aufstellung fällig. 

Die Schlusszahlung ist binnen 30 Kalenderta-
gen nach Zugang der Schlussrechnung fällig. 
Nach Ablauf dieser Frist kommt der Auftrag-
geber in Verzug, sofern er die Nichtzahlung zu 
vertreten hat.

Der Auftraggeber kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
forderungen aufrechnen.

IV.   Eigentumsvorbehalt

Der Auftragnehmer behält sich das Eigen-
tum und das Verfügungsrecht an dem Liefer-
gegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Vertrag vor. 

Soweit die Liefergegenstände wesentliche 
Bestandteile des Grundstücks geworden sind 
und der Auftraggeber Eigentümer des Grund-
stücks ist, verpflichtet sich dieser, bei Nicht-
einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine 
dem Auftragnehmer die Demontage der Ge-
genstände, die ohne wesentliche Beeinträchti-

gung des Baukörpers ausgebaut werden kön-
nen, zu gestatten und ihm das Eigentum an 
diesen Gegenständen zurück zu übertragen. 
Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorge-
nannten Rechte des Auftragnehmers, so ist er 
diesem zum Schadensersatz verpflichtet. Die 
Demontage- und sonstigen Kosten gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 

Werden Liefergegenstände mit einem ande-
ren Gegenstand fest verbunden, so überträgt 
der Auftraggeber, falls hierdurch Forderun-
gen oder Miteigentum entstehen, seine For-
derungen oder seine Miteigentumsrechte an 
dem neuen Gegenstand an den Auftragneh-
mer, und zwar in Höhe der Forderung des Auf-
tragnehmers. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Ver-
langen des Auftraggebers Sicherheiten, die er 
auf Grund dieses Vertrages erlangt hat, freizu-
geben, soweit diese den Wert aller gesicher-
ten Ansprüche des Auftragnehmers um mehr 
als 20 % übersteigen.

V.     Montage, Ausführungsfrist und Hinweispflich- 
      ten bei Schweißarbeiten

Ausführungsfristen sind rechtzeitig zu verein-
baren. Für den Montagebeginn ist Vorausset-
zung, dass die Arbeiten am Bau soweit fortge-
schritten sind, dass die Montage ungehindert 
durchgeführt werden kann.

Die Ausführungsfrist beginnt erst mit der end-
gültigen Festlegung aller kaufmännischen 
und technischen Voraussetzungen für die Aus-
führung der Anlage und nicht vor der Beibrin-
gung der vom Auftraggeber nach Nr. II zu be-
schaffenen Genehmigungen sowie nicht vor 
Eingang einer evtl. vereinbarten Anzahlung.

Bei Anfall von Schneid-, Schweiß-, Auftau- 
und/oder Lötarbeiten hat der Auftragnehmer 
den Auftraggeber auf die damit verbundenen 
Gefahren hinzuweisen. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige 
Gefahren (z. B Feuergefährlichkeit in Räumen 
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oder von Materialien) aufmerksam zu machen 
und alle Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Stellung 
von Brandwachen, Feuerlöschmaterialien usw.) 
zu treffen.

Soll bei besonders ungünstiger Witterung 
weitergearbeitet werden, so ist es Sache des 
Auftraggebers, die Voraussetzungen für den 
Fortgang der Arbeiten zu schaffen.

VI.  Abnahme und Gefahrtragung

Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur 
Abnahme der Anlage. Wird jedoch die Anlage 
vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder 
andere objektiv unabwendbare, vom Auftrag-
nehmer nicht zu vertretende Umstände be-
schädigt oder zerstört, so hat er Anspruch auf 
Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten 
sowie der sonstigen entstandenen Kosten, die 
in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten 
Teils der Leistung enthalten sind.

Der Auftraggeber trägt die Gefahr auch vor 
Abnahme der Anlage, wenn er die Abnahme 
verzögert oder wenn die Montage aus Grün-
den, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
unterbrochen wird und wenn der Auftrag-
nehmer die bis dahin erstellte Anlage einver-
nehmlich ausdrücklich in die Obhut des Auf-
traggebers übergibt.

Die vom Auftragnehmer errichtete Anlage 
ist nach Fertigstellung der Leistung abzuneh-
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men, auch wenn zu diesem Zeitpunkt erst eine 
vorläufige Einregulierung erfolgt ist.

Besonders abzunehmen sind auf Verlangen in 
sich abgeschlossene Teile der Leistung. Eine 
Benutzung der Anlage vor Abnahme darf nur 
mit ausdrücklichem Einverständnis des Auf-
tragnehmers erfolgen.

Der Abnahme steht es gleich, wenn, der Auf-
traggeber das Werk nicht innerhalb einer ihm 
vom Auftragnehmer bestimmten angemes- 
senen Frist abnimmt, obwohl er dazu ver-
pflichtet ist.  Im Übrigen gilt § 12 VOB/B in der 
bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

Während der probeweisen Inbetriebnahme 
wird das Bedienungspersonal des Auftragge-
bers vom Auftragnehmer in der Bedienung 
der Anlage unterwiesen.

VII. Mängelansprüche

       Die Rechte des Auftraggebers ergeben sich aus   
      § 13 VOB/B.

VIII. Gerichtsstand, Streitschlichtung

1.   Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit zu- 
      lässig, Kernen-Stetten

2. Der Auftragnehmer nimmt nicht an einem 
      Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbrau- 
      cherschlichtungsstelle teil.
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